
Anlage 5 
(zu § 4 Abs. 3 Satz 3, § 6 Abs. 5 Nr. 2 und Abs. 6 Satz 3 AAppO) 

 
 

Bescheinigung über die praktische Ausbildung 
 
Frau/Herr    ist in der Zeit 

vom  bis   nach 

§ 4 der Approbationsordnung für Apotheker praktisch ausgebildet worden. 
 
 
Sie/Er hat in dieser Zeit ganztägig mitgearbeitet und die in § 4 Abs. 2 AAppO an- 
geführten Tätigkeiten ausgeführt. 

 
 
 

Die Ausbildung ist vom  bis   
 

unterbrochen/nicht unterbrochen worden.* 
 
 
 
Siegel/Stempel  , den   

(Ort, Datum) 
 
 
 
 
 
 
 

(Name der Ausbildungsstätte) 
 
 
 
 
 

(Unterschrift der/des für die Ausbildung Verantwortlichen) 
 
 
 
 
 
 
 
 

*) Nichtzutreffendes streichen 
 
 
Auszug aus der Approbationsordnung für Apotheker (AAppO) vom 19.07.1989 in der derzeit 
gültigen Fassung: 



§ 4 

Praktische Ausbildung 
 

(1) Die praktische Ausbildung nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 findet nach Bestehen des Zweiten Ab- 
schnitts der Pharmazeutischen Prüfung statt. Sie gliedert sich in eine Ausbildung von 

 
1. sechs Monaten in einer öffentlichen Apotheke, die keine Zweigapotheke ist, und 

 
2. sechs Monaten, die wahlweise in 

 
a) einer Apotheke nach Nummer 1, 

 
b) einer Krankenhaus- oder Bundeswehrapotheke, 

 
c) der pharmazeutischen Industrie, 

 
d) einem Universitätsinstitut oder in anderen geeigneten wissenschaftlichen Institutionen 

einschließlich solcher der Bundeswehr, 
 
e) einer Arzneimitteluntersuchungsstelle oder einer vergleichbaren Einrichtung einschließ- 

lich solcher der Bundeswehr 
 
abzuleisten sind. Drei Monate einer Ausbildung nach Satz 2 Nr. 2 Buchstabe b können auch 
auf der Station eines Krankenhauses oder Bundeswehrkrankenhauses abgeleistet werden. 

 
(2) Während der ganztägigen praktischen Ausbildung sollen die im vorhergehenden Studi- 

um erworbenen pharmazeutischen Kenntnisse vertieft, erweitert und praktisch angewendet 
werden. Zur Ausbildung gehören insbesondere im Sinne des § 2 Absatz 3 der Bundes- 
Apothekerordnung. Die Ausbildung umfasst auch Medizinprodukte, die in den Apotheken in 
den Verkehr gebracht werden. Die Ausbildung muss von einem Apotheker, der hauptberuf- 
lich in der Ausbildungsstätte tätig ist, geleitet werden; sofern sie an einem Universitätsinstitut 
abgeleistet wird, umfaßt sie eine pharmazeutisch-wissenschaftliche Tätigkeit unter der Lei- 
tung eines Professors, Hochschul- oder Privatdozenten. 

 
(3) Der Auszubildende hat seine Arbeitskraft zu regelmäßiger Mitarbeit zur Verfügung zu 

stellen und sich auf den Dritten Abschnitt der Pharmazeutischen Prüfung vorzubereiten. Er 
darf nur zu Tätigkeiten herangezogen werden, die seine Ausbildung fördern. Über die prakti- 
sche Ausbildung erhält der Auszubildende eine Bescheinigung nach dem Muster der Anlage 
5. 

 
(4) Während der praktischen Ausbildung hat der Auszubildende an begleitenden Unter- 

richtsveranstaltungen teilzunehmen, in denen die in der Anlage 8 aufgeführten Stoffgebiete 
vermittelt werden. Die zuständige Behörde führt die begleitenden Unterrichtsveranstaltungen 
durch oder benennt eine oder mehrere geeignete Stellen, die diese Unterrichtsveranstaltun- 
gen durchführen. Über die Teilnahme an den begleitenden Unterrichtsveranstaltungen erhält 
der Auszubildende eine Bescheinigung nach dem Muster der Anlage 6. 

 
(5) Auf die Ausbildung nach Absatz 1 werden Unterbrechungen bis zu den durch Bundes- 

rahmentarifvertrag festgelegten Urlaubszeiten angerechnet. 
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